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1 Einleitung 

Im Screening zur Änderung des Örtlichen Raumordnungsprogrammes der Gemeinde 
Gedersdorf PZ: ipt 31310 02/2008 wurde festgestellt, dass durch die Änderungspunkte Nr. 1 

und 2 erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt möglich und weitere Untersuchungen 

erforderlich sind. 

Die beiden Änderungspunkte umfassen die Erweiterung des Betriebsgebietes Stratzdorf in 
der KG Theiss (Ausbaustufe 1 und 2) in einem Ausmaß von etwa 20ha. Wie im Entwurf zur 
Änderung des Örtlichen Raumordnungsprogramms näher dargestellt, wurde diese Fläche als 
Eignungsfläche für ein interkommunal zu bewirtschaftendes Betriebsgebiet im 

J „Kleinregionalen Rahmenkonzept für eine Stadt-Umlandkooperation mit wirtschaftlichem 

Fokus im 'Raum Krems'"1 (KRRK) ausgewiesen. Im Zuge der Erstellung dieses KRRK 

wurde keine Strategische Umweltprüfung durchgeführt, da eine SUP gemäß der EU
Richtlinie 2001/42/EG nur bei Planungen und Programmen nötig ist, zu deren Erstellung die 

nationalen Gesetze verpflichten2. 

Im hier vorliegenden Umweltbericht werden die maßgeblichen Umweltunterschiede der im 
Zuge des KRRK ausgewiesenen Alternativstandorte beschrieben und bewertet. Im 

vorgeschalteten Scoping wurde der notwendige Untersuchungsrahmen wie folgt abgegrenzt 

Tabelle 1: Zusammenfassung der relevanten Aussagen aus den Scoping-Formularen und 
der Ergänzung der RU1 vom 06.05.08 

AUSWIRKUNGEN UNTERSUCHUNGEN METHODE ERLÄUTERUNGEN 
oder 

die zur Abklärung 
UNVERTRAGLICH- erforderlich scheinen 
KEITEN 

Luftschadstoffe - Bewertung der Vergleichende aus dem 
Erreichbarkeit Standort- Klein regionalen 
(überregionales Straßennetz, bewertung: Rahmenkonzept 
öff. Verkehr) des Standortes (KRRK) Raum Krems 

- Bewertung der Entfernung 
- Zusammenfassung, 

zu bestehenden 
Ergänzung und ggfs. 

Betriebsflächen 
Aktualisierung der 
Bewertung der 6 als 

- Bewertung der .interkommunale 
Möglichkeiten der Betriebsgebiete" 
Verlagerung des Verkehrs auf ausgewiesenen 
die ökologisch günstigeren 

1 Vgl. ARGE „REINBERG UND PARTNER OEG / ÖAR REGIONALBERATUNG GMBH, 2005. 
2 Vgl. AMT DER NÖ LANDESREGIERUNG. ABT. RAUMORDNUNG UND REGIONALPOLITIK, 2005, S. 4. 
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Verkehrsträger (Güterverkehr Standorte. 

• Bahn und Schiff, 
Personenverkehr • 
Anbindung an den 
öffentlichen Linienverkehr) 

Erbe, Denkmal - Definition der Maßnahmen Kontaktaufnahme Protokoll 

die zum Schutz etwaiger mit dem BDA, 

archäologischer Funde vor Abt. für 
der Nutzung des Gebietes als Bodendenkmale 

Betriebsgebiet zu treffen sind. 

Bodenverbrauch - Bewertung des Vergleich des Vergleich des 

Bodenverbrauchs im Standortes bestehenden 

) betroffenen Landschaftsraum Gedersdorf mit Bodenverbrauchs im 

dem Standort Landschaftsraum 
Krems: Gedersdorf zum 

Bodenverbrauch im 
Landschaftsraum 
Krems 

Versiegelung - Abschätzung des zu Darstellung des 

erwartenden Versiegelungs-

Versiegelungsgrades. grades im 
bestehenden 
Betriebsgebiet 
und Ableitung der 
zukünftigen 
Bodenver-
siegelung im 
Bereich der 
Erweiterungsfläc 
he. 

Oberflächenabfluss - Bewertung des zu Berechnung der Variante A: keine 

erwartenden zu erwartenden Retention smaßnahme 

Oberflächenabflusses und Wassermengen n, 

der für die Retention bei einem Variante B: kleine 
notwendigen Maßnahmen Starkregen-

Retention sflächen 
ereignis, innerhalb des 

Vergleich von Betriebsgebietes, 
verschiedenen Variante C: größeres 

Varianten zum Retentionsbecken 
Umgang mit dem außerhalb des 

Oberflächen- Betriebsgebietes, 

abfluss, ggfs. Variante D: 
Darstellung von gemeinsames 
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Konsequenzen Retentionsbecken mit 

für die S5 
Flächenwidmung 

und die 
Flächenbevor-

ratung 

Hochwasserabfluss - Definition des Ausmaßes Hydro- Aoflusssimulation und 

(Anm.: gemeint der notwendigen technisches hydraulische 

eigentlich Geländenivea uveränderung Gutachten: Berechnungen 

Standortgefahr durch der Fläche, um zu verhindern, 

Hochwasser) 
dass diese Flächen bei 100-

jährlichen 

) 
Hochwasserereignissen mit 

dem bestehenden 
Hochwasserschutz (vor 

Umsetzung der Verbesserung 
des Hochwasserschutzes 

Kamp) überflutet wird 

alle Schutzgüter - Vergleich des Standortes Betrachtung der Zusammenfassung, 

mit den anderen im KRRK maßgeblichen Ergänzung und ggf. 

Raum Krems definierten Unterschiede der Aktualisierung der 

Kooperationsstandorten ... Standorte und vergleichenden 

- Vergleich des 
der strategischen Standortbewertung 

Planungsfalles mit dem 
Alternativen aus dem KRRK Raum 

Planungsnullfall ... 
hinsichtlich ihrer Krems 

Auswirkungen 
- Vergleich von strategischen auf die 
Varianten Schutzgüter (Planungsnullfall = 

0 
(konzentrierte vs. verteilte 

Verzicht von Krems 

auf betriebliche 
Betriebsansiedlung) ... 

Weiterentwicklung und 

keine regionale 

Konzentration der 
Betriebsansiedlung) 

Quelle: im-plan-tat I Reinberg und Partner: Screening-Formular bzw. Scoping-Formular, 2008. 
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2 Umweltbedingungen und Ziele 

2.1 Umweltbedingungen in der Gemeinde Gedersdorf 

Im Screening-Formular3 wurde der aktuelle Umweltzustand der Gemeinde anhand relevanter 
Schutzgüter dokumentiert. 

2.2 Wichtigste Ziele des Planes 

Da der geprüfte Plan - die Erweiterung des Bauland Betriebsgebietes - auf dem oben 
beschriebenen KRRK basiert, werden hier die wichtigsten Ziele des KRRK wiederholt: 

„Bei der Konzepterstellung wurden vier Oberziele verfolgt 

Einkommens~/Beschäftigungseffekt - Steigerung der regionalen Wertschöpfung 
Das Konzept setzt den Fokus auf die wirtschaftliche Entwicklung in der Region. Daher ist 
die Steigerung der regionalen Wertschöpfung ein dominantes Oberziel, das sich im 
wesentlichen durch Steigerung der Beschäftigung und des Einkommens zeigt. 

Umwelteffekt - Steigerung der Lebensqualität 
Das Oberziel Steigerung der Lebensqualität soll im Wesentlichen ausdrücken, dass trotz 
oder gerade auch durch regionales Wirtschaftswachstum die Lebensqualität in Region 
erhalten und gesteigert werde soll. Es soll auch in Zukunft die Möglichkeit bestehen in 
der Region sowohl zu arbeiten als auch zu wohnen, daher ist in diesem Konzept speziell 
auch auf den Schutz der Umwelt Rücksicht zu nehmen. 

Raumeffekt - Optimale Flächennutzung in der Region 
Ein langfristig nachhaltiges Wachstum braucht eine grundlegend durchdachte räumliche 
Entwicklung. Grundlage dieses Konzeptes ist eine räumliche Strategie (Räumliches 
Leitbild), die auf eine optimale langfristige Flächennutzung setzt. 

Kostenrationalisierung - Optimierung des Finanzmitteleinsatzes in der Region 
Im Konzept wird weiters das Oberziel der Kostenrationalisierung verfolgt. In der Region 
soll die Optimierung des Finanzmitteleinsatzes in Form von Kooperationen angedacht 

werden."4 

3 Vgl. IM-PLAN-TAT I REINBERG UND PARTNER: Screening-Formular 3. Krems, 2008. 
4 Vgl. ARGE „REINBERG UND PARTNER OEG / ÖAR REGIONALBERATUNG GMBH, 2005, S. 19. 
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3 Beschreibung der Alternativen 

Im Folgenden werden die Alternativen die im Rahmen der Strategischen Umweltprüfung 
geprüft werden beschrieben und deren Wahl kurz begründet bzw. die Methoden zur Auswahl 
dargestellt. Es wurden Standortalternativen (6 regionale Standorte aus dem KRRK), 
strategische Alternativen (disperse-kommunale = Planungsnullfall vs. regionale 
Betriebsflächenentwicklung) und technische Alternativen (untersch. Retentionsmaßnahmen) 
in die Prüfung einbezogen. 

3. 1 Der „Planungsnullfall": Disperse, kommunale 
Betriebsflächenentwicklung 

Der Planungsnullfall beschreibt die Situation, die entstehen würde, wenn der geprüfte Plan 
nicht umgesetzt wird. Da der Plan auf dem KRRK basiert, ist die Frage zu stellen, welche 
Situation entstehen würde, wäre keine Strategie zur regionalen Zusammenarbeit mit dem 
Fokus Betriebsansiedelung ausgearbeitet worden. Die Notwendigkeit einer regionalen 
Strategie wurde durch den Mangel an Betriebserweiterungsflächen innerhalb der 
Stadtgemeinde Krems deutlich. 

Hätten sich die 10 Gemeinden im Raum Krems nicht darauf geeinigt, den regionalen 
Flächenbedarf für Betriebsansiedlungen auf einigen wenigen regional bewirtschafteten 
Standorten zu konzentrieren (Aufbau eines „Standort Pools" - konzentrierte 
Betriebsflächenentwicklung), würde in der Gemeinde Gedersdorf nicht der Bedarf an einer 
20ha großen Betriebsflächenerweiterung bestehen. Der Planungsnullfall kann als disperse, 
kommunale Entwicklung von Betriebsflächen im Raum Krems beschrieben werden. 

Die von diesem Planungsnullfall abgeleiteten Umwelteffekten sind im Kapitel 4 
zusammengefasst. 

3.2 Strategische Variante: kleinregionale 
Standortentwicklung „zentral" 

Eine regionale Kooperation über einen einzigen Standort ist im Raum Krems keine 
Alternative, da keine Fläche für die Deckung des langfristigen kleinregionalen 
Betriebsflächenbedarfs in der Region zur Verfügung steht - weder ein bereits gewidmeter, 

noch ein potenzieller Einzelstandort mit ausreichendem Erweiterungspotenziaf5. 

5 Vgl. ARGE „REINBERG UND PARTNER OEG / ÖAR REGIONALBERATUNG GMBH, 2005, S. 165. 



0 

•• GEMEINDE GEDERSDORF 

OROP Änderung des Örtlichen 8 

Raumordnungsproqrammes 

3.3 Regionale Standortalternativen 

Da in dem im Zuge der Erarbeitung des KRRK durchgeführten Flächenauswahlverfahrens 
(vgl. Kapitel 3.3.1) lediglich ein Standort in der Gemeinde als Eignungsstandort für den 
„Standort-Pool" ausgewiesen wurde, werden nicht, wie in einer SUP zu einer Umwidmung 
üblich, andere Standorte innerhalb der Gemeinde mit dem von der Umwidmung betroffenen 
Standort verglichen, sondern die regionalen Standortalternativen aus dem „Standort-Pool". 

3.3.1 Methode zur Auswahl von potentie ll en Betriebsstandorten in der 
Region 

Im Zug des KRRK erfolgte eine Abschätzung der Eignung aller potenziell für betriebliche 
Nutzung zur Verfügung stehender Flächen. Die Bewertung der Eignung der Flächen wurde 
mittels „multikriterieller räumlicher Analyse" nach raumplanerischen Gesichtspunkten 
durchgeführt, wobei sowohl eine Vielzahl von Eignungskriterien (räumlichen Eigenschaften, 
welche die Eignung einer Fläche für betriebliche Nutzungen aus raumplanerischer Sicht 
positiv oder negativ beeinflussen), als auch Ausschließungskriterien (räumliche 
Eigenschaften, welche die Nutzung einer Fläche für betriebliche Zwecke ausschließen) 
berücksichtigt wurden. 

Folgender raumordnungsfachlicher / raumordnungsrechtlicher Kriterienkatalog kam bei der 
Untersuchung zum Einsatz: 

Eignungskriterien 

Eignung lokale Erschließung: Entfernung (Luftlinie) zur nächsten Landesstraße (oder 
höher) 

Eignung regionale Erreichbarkeit: Nähe der Fläche (Luftlinie) zur nächstgelegenen 
Anschlussstelle an das höherrangige Straßennetz, Bundesstraße oder höher) 

Eignung Erschließung Bahnhof und Eignung Erschließung Bahngleis (Entfernung zum 
nächstgelegenen Bahnhof bzw. zum nächstgelegenen Bahngleis) 

Eignung Hafenanschluss: Luftlinienentfernung zum Güterhafen 

Eignung Geländeneigung: geneigte Flächen - mit zunehmender Neigung immer stärker -
im Model abgewertet 

Eignung Zentralität: Entfernung zu zentralen Bereichen in der Region 

Eignung Betriebskonzentration: Nähe zu gewidmeten Betriebsflächen 

Eignung Tourismus Eignung von Flächen abgewertet, die in touristisch wertvollen 
Bereichen liegen bzw. eine Verbauung der Flächen diese Bereiche optisch beeinträchtigt 

Eignung Verdachtsflächen, Altlasten, Sanierungsflächen: Altlasten oder Verdachtsflächen 
im Sinne des Altlastensanierungsgesetzes 
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Eignung Bevölkerung: Summe der Personen mit Hauptwohnsitz im Umkreis von (r=) 
375m 

Eignung Gewässer: Abstandsfläche von 1 OOm, mit zunehmender Nähe zum Gewässer 
abgewertet 

Eignung Wald: direkt an Wald angrenzende Flächen abgewertet 

Eignung Schutzgebiete: Natura 2000-Gebiete (Fauna-Flora-Habitat- sowie Vogelschutz
Richtlinie) und Landschaftsschutzgebiet abgewertet 

Eignung Regionales Raumordnungsprogramm NÖ Mitte: Abwertung von Flächen mit 
relevanten Einschränkungen des Regionalen Raumordungsprogrammes NÖ Mitte 
(Erhaltenswerte Landschaftsteile, Wasserschongebiete, Wasserwirtschaftliche 
Vorranggebiete für die Trinkwasserversorgung) 

Ausschlusskriterien 

Wald 

Donau 

HW100 Überflutungsbereiche 

Regionale Grünzonen gemäß Regionalem Raumordnungsprogramm NÖ Mitte 

Bei der Verknüpfung der räumlichen Datenschichten wurden unterschiedliche 
Kriteriengewichte eingeführt, um die unterschiedliche Bedeutung der Kriterien für die 
Eignung der Flächen als Betriebsstandort abzubilden. Es wurden vier verschiedene 
Varianten berechnet, die sich durch eine unterschiedliche Gewichtung auszeichnen. Die 
Varianten haben den Zweck, unterschiedliche Sichtweisen in die Bewertung einfließen zu 
lassen und das Ergebnis hinsichtlich seiner Sensitivität auf die einzelnen lnputvarianten zu 
testen. 

Basierend auf diese Analyse wurden mehrere Bereiche identifiziert, die eine 
überdurchschnittliche Eignung aufweisen (vgl. Abbildung 1, rote Bereiche = sehr gut 
geeignet). Aufgrund ihrer überdurchschnittlichen Eignung UND ihrer grundsätzlichen 
Verfügbarkeit wurden die mit einem Punkt markierten Standorte ausgewählt und im Detail 
analysiert. 

Für diese abgegrenzten regional relevanten Standorte wurden folgende zusätzlich 
Eigenschaften berechnet bzw. definiert: 

Allgemein 

Fläche [ha] 

Zuschnitt (Fläche/ Umriss] 

Erweiterbarkeit [verbal] 

Erschließung 
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Entfernung zu Wien (Zentrum) [min] 

Entfernung auf der Straße (nicht Luftlinie) zum nächsten Anschluss an das 
übergeordnete Straßennetz (Schnellstraßen) [km] bzw.[min] 

Entfernung auf der Straße (nicht Luftlinie) zu höherrangigem lnfrastrukturangebot (Hafen, 
Bahnhof) [km] 

Konfliktpunkte (Stauungszone, Engstellen) bis zur nächsten Anschlussstelle an das 
höherrangige Straßennetz [Anzahl] 

Standortumfeld 

hauptsächliche Nutzung im Umfeld des Standortes 

Störpotential 

Bevölkerung im Umkreis von 250m des Standortes [HauptwohnsitzerJ 

Bevölkerung entlang der Erschließungsstraße zum nächsten Anschluss an die 
Schnellstraße [Hauptwohnsitzer] 

3.3.2 Standortalternativen in der Region 

Mithilfe der oben dargestellten Methode wurden für eine interkommunale Bewirtschaftung 
schließlich folgende Standorte ausgewählt: 

A Furth/Mautern - Zubringer B33 

B Krems - südlich der SS 

D Rohrendorf - 837 

E Gedersdorf - SS 

F Zeiselberg 

G Umfahrung Kammern 

Diese 6 Standorte werden für die nachfolgend erläuterte Strategische Umweltprüfung als 
Standortalternativen herangezogen. 
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Abbildung 1: Auf Basis der Regionalen Flächenbewertung nach raumplanerischen 

Gesichtspunkten abgegrenzte Standorte 

Legende 

Eignung für Betriebsnutzung 

= 
sehr gut geeignet Oweniger geeignet (i} für eine detaillierte Analyse ausgewählte Standorte 

- -Straßennetz 
bedingt geeignet -nicht geeignet D Gemeindegrenzen 

Katengrundlage; NÖGIS I Datengrurtdlage: Eigene Erflt!bung j Ersteller; Relnb01g und Pa11ner. 2005 2 ◄ Kilometer 

1 1 1 1_J_j 

Quelle: ARGE „REINBERG UND PARTNER OEG / ÖAR REGIONALBERATUNG GMBH, 2005, S. 110 

3.4 Systemalternativen 
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Für die Untersuchung des „Oberflächenabflusses" wurden folgende Altnernativen definiert: 

Variante a: keine speziellen Retentionsmaßnahmen - Flächenversickerung: breitflächige 

Versickerung versiegelter Flächen über seitliche Grünflächen und direkte Versickerung 

über durchlässig befestigte Oberflächen 

1 1 1 1 

-
0 1 

LL.....l._ __ _ 
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- Variante b: kleine Retentionsflächen innerhalb des Betriebsgebietes - Standort und 
Ausgestaltung flexibel, an Betrieb angepasst 

- Variante c: größeres Retentionsbecken innerhalb oder außerhalb des Betriebsgebietes, 
Standort fixiert und im Flächenwidmidmungsplan als Gfrei definiert 

Variante d: gemeinsames Retentionsbecken mit S5 - Standort fixiert und im 
Flächenwidmungsplan als Gfrei definiert 
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4 Bewertung der Umweltauswirkungen 

Im Folgenden werden die voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen, die aufgrund der Durchführung des Plans zu erwarten 
sind, betrachtet und mit den Umweltauswirkungen der oben dargestellten Alternativen verglichen. 

Tabelle 2: Darstellung der wesentlichen Eigenschaften der sechs für den „Standort-Pool Raum Krems" ausgewählten Standorte 

Standorte interkommunale 
lil!wirt.chartung m 

maK. Fläche besoodete Eigen•c:haften m 

[hal 1' 1 
besondere Yor<11.1netzungen Schutzgebiete 111 

für die Nutzung 1" 

A furtn/Mautern - Zubrilger 833 43 (hochwert;ger 5traßenanschlu8) Errichtung des Stral!enzubrin~••• Landscha~sscnutzgebiet 

d-ire_kte_r_G-le-isari-,di-lus_s_m_ö_gl-icn----~---1:Furtl,/Mout\'fn.-.ß3
~ ···--------- tl"I, Natca-a 2000 ·· ·,-, ................ . 

~j'~·he-ii;rii~it~~~-~erter Lan~c~~-
Krems - südlich der 55 36 (hochwsrtiger str.aBenanschliJss) ss-vonanschluss Knoten Neustift Nano Natura 201lß 

~:~.; an 'ss KlärUM. Hochwassersicherheit ....•..•....... N~h~ .. ''l_l-egjonale G1ün2q,[I""-'-' _ __ .., 
•~g;.~~~-~!)d an bestehende Betriebge_~-~~, _ _ Wasserwirtschaftliche ~orr angzone 

~;!;~n'.:~~!;;;;~~t~kturerschlieliunn •• - Trinkwosserversorgun.. - - - - - -

D Rohrendorf • B37 bestehende WlchunJl.iSicherwngsverträge) Klärung Hochw<>Ssersicherhait, .............. .. 
l,_a_ge an 55 _ 
Straßenanschluss ,,;-·-•-cch-,rän-,k!-:-

Geders.lorf - 55 50 (h~9e an 55 Kläruntl _Hochwasse,sicharhsit, ............ Wasserwitts,:haftlicho 1/orrang,one 

~~~=n~~~t~:~~~:;_ ~~~:. •~riobnebi_ _ ete ___ Trinkwasserversorgung ~: ~ ·"· Wasserschongobiat ____ ___, 
leistunasfähl""' InfrastrukturerschlielkJrui Näh~ _Natura 2000 

Zeiselberg 5 (_,le,eJe,sa,,,n.,,,sc,che,,lu"'»~me,ö.,,g,i"''ch'-'--------- l·E!!iC.b\ung "llmfahrung ~-~.!~!~~r:9'. .. _ -~~h~ .Na\\11'• 2000 
lkeine abw"'•~r01tensive NutzuM Wasserschom ebiel: 

G Umf ahrung Komme,n 10 !Errichtung der Umfahrung Ka1NT1ern IWasserschongeb,st 

[1) Numm<J/' illd B~r; gemJIJ KRRK·l/aumKi'MJS 2/J05 
stolldwt /CJ f,;, Sdwepwll,m,/Jerdlion "m,i,b•""""~ Gmme' vM~eJJ 

[2) q,ieJ\:,: ARGE ..REINBERG UND PAR 'f'NER 0€G / ÖAR REGfO!ifAlBERA JVNG GMBH• Kkwegionaks RiJhmenkoflllP( fl1t iJ$Je stddt-Um/,,,,dkoopera/irm mit wiftffllaftl!dwJJ 
rokm im 'R ai,m l(rem:; • •: Kr=, 2005. 

{J) FSISG = "s""""ung9b..Net" gem.,/J §1 NÖ S<lllie,-U1Jgsgel,ii,f5'- und Mdßn.;hmer,1erwdn<vJg Fein5tduii {PM J(}j(fü03/1-0 5/iJmtT)VetOrdtJUflg 97/062006-11·27} 

{'1) 1:,eiEnichtung des ?<binfJ(Jl's zur BJJ (,:oMI i<efll AnsdiA=) 
[5) 1:,ei EflirhtU!Jg S'i· '.lo/lanxhkJ!lS KnolM No<JStift 
[6) Ersatz frJr atl[ll"MMllW i:,,ste/Jer,k bet'eifsg,,wtdmetes 8elfieMgob/et m Hochw=edJerokh 

Quelle: IM-PLAN-TAT I REINBERG UND PARTNER: eigene Darstellung auf Basis des KRRK, 2008. 

Lage im 

F5t5G 1" 

L] 1 (200m)'"I 500ml 

::==== ::!===~ • ''"' '" . _,,., 
LJ I ~==~==~ • I ~===~==::::::::; C::J I ~=::::::;:::;::::::::==~ 
~ 

1.800ml ,m ilnschlu« 1 

400ml im Anschluss 1 

3.500ml 40Gml 

2.000m1 (4Gllln) ,., 1 
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Der Schutz der Luftqualität wurde bereits in der strategischen Rahmenplanung im Zuge des 

KRRK insofern berücksichtigt, als die Erreichbarkeit der Flächen als wesentliches 

Eignungskriterium in die Standortbewertung eingebunden wurde. Standorten 

• mit Bahnanschluss

• in Hafennähe und

• mit einer sehr guten Erreichbarkeit (Nähe zu höherrangigem Straßennetz)

wurde in der multikriteriellen Bewertung eine hohe Eignung zugewiesen. 

Bewertungskriterium „Entfernung zu Bahn, Hafen und öffentlichen Linienverkehr" 

Abbildung 2: Vergleich der Lage der Standorte zum Hafen und der Bahn 

Quelle: im-plan-tat I Reinberg und Partner, eigene Darstellung, 2008. 

Entfernung zum Hafen: 

Legende 

Standorte Slandof1po(,I 

• Hai.o 

■ Bat,nhol 

-eahnlmlen 

_, Bnzugebere.i;"1: Bahnhof fSOCk>ti 

- höhertang!geG S1ra&ennetz 

g p g l 1 

7 

• 
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• Standort B Krems: 3km 

• Standort E Gedersdorf und Standort E Furth/Mautern: 5km 

• alle anderen Standorte weiter entfernt 

Der Standort B Krems liegt am nächsten zum Hafen, ein direkter Wasseranschluss besteht 
jedoch nicht. Die Zulieferung per LKW wäre hier genauso wie vom Standort Gedersdorf 
notwendig. Aufgrund dieser Tatsache und der geringen Differenz der Entfernung können die 
beiden Standort bzgl. des Bewertungskriteriums „Entfernung zum Hafen" als gleichwertig 
angesehen werden. 

Entfernung zur Bahn (Güterverkehr): 

• Standort A Furth / Mautern und Standort F Zeiselberg: Herstellung eines 
direkten Gleisanschlusses möglich 

• alle anderen Standorte; kein Gleisanschluss 

Auf den Standorten A und F wäre eine Verladung der Transportgüter auf die Schiene 
möglich. Für den Standort A wurde noch kein Zubringer an die 833 hergestellt. Damit fehlt 
dem Standort noch eine wesentliche Voraussetzung zur Nutzung. Der Standort F ist 
aufgrund der seiner Größe als Standort für die geplante Nutzung ungeeignet. 

Anbindung an den öffentlichen Linienverkehr (Personennahverkehr): 

Für die Bewertung der Erreichbarkeit der Standorte mit dem Personennahverkehr wurde für 
alle Standorte ermittelt. ob 

• eine Bushaltestelle im Umkreis von 500m oder 

• eine Bahnhaltestelle im Umkreis von 500m 

Luftlinie liegt 

) Tabelle 3: Lage der Standorte im Einzugsbereich der Haltestellen des ÖPNV 

A - Furth/ D E. F • G-· 

Mautern E, • Krems Rohrendorf Gedersdorf Zeiselberg Kamme n 

Bushattestelie 

rm Umkreis nein ja nein ja ja ja 
von soom 

ßahnhalteste le 

im Umkreis nein nein nein nein nein nein 
von 500"1 

Quelle: im-plan-tat I Reinberg und Partner, eigene Erhebung, 2008. 
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Der Standort Gedersdorf ist im Vergleich zu den anderen Standorten des Flächenpools 
hinsichtlich seiner derzeitigen Erreichbarkeit mit dem öffentlichen Linienverkehr gleich 
geeignet wie die Standorte B, Fund G und besser geeignet als die Standorte A und D. 

Bewertungskriterium „Entfernung zum überregionalen Straßennetz": 

Die Erreichbarkeit eines Standortes (hier gemessen an der Nähe zum überregionalen 
Straßennetz) beeinflusst die Beeinträchtigung der Luft durch den Verkehr wesentlich. Durch 
kürzere Wege können Emissionen eingespart werden. 

Der Standort Gedersdorf weist derzeit die geringste Entfernung zu einem Anschluss an das 
übergeordnete Straßennetz auf (vgl. Tabelle 2). Ein Anschluss für den Standort A 
Furth/Mautern und die Optimierung des Anschlusses für den Standort B Krems sind in 
Planung. 

Da mit dem fehlenden Anschluss an das höherrangige Straßennetz eine wesentliche 
Voraussetzung für die Nutzung des Standortes A noch nicht hergestellt ist, kann der Standort 
A in weiterer Folge von der Strategischen Umweltprüfung ausgeklammert werden. 

Bewertungskriterium „Lage im Feinstaubsanierungsgebiet" 

Die gesamte Gemeinde Gedersdorf und damit auch der zu prüfende Standort liegen 
innerhalb eines „Sanierungsgebietes" gemäß §1 NÖ Sanierungsgebiets- und 
Maßnahmenverordnung Feinstaub (PM 10). Obwohl diese Verordnung lediglich 
Einschränkungen für Anlagen, Streumittel, Schüttgüter und Gärrückstände umfasst und der 
Umgang mit diesen nicht in Raumplänen behandelt werden kann, soll der Umstand, dass 
das Gebiet als „Feinstaubsanierungsgebiet" ausgewiesen wurde, in der Strategischen 
Umweltprüfung nrcht unbeachtet bleiben. 

Von den noch zu bewertenden fünf Alternativstandorten liegen die Standorte 

[F] Zeiselberg und 

[G] Umfahrung Kammern 

außerhalb eines Feinstaubsanierungsgebietes (vgl. Tabelle 2, Spalte „Lage im FStSG")'. 

Von diesen weist jedoch keiner eine mit dem Standort E Gedersdorf vergleichbare Größe auf 
und würde sich daher nicht als Alternativstandort für die hier angedachte Nutzung eignen. 

4.1.2 Bewertung des Planungsnullfalls hinsichtlich der 
Beeinträchtigung des Schutzgutes Luft 

Die Etablierung von dispers über den Raum Krems verteilter Betriebsstandorte wäre 

• mit höheren Schadstoffemissionen durch vergleichsweise längere Fahrten zu 
den weniger gut erschlossenen und entlegenen Standorten und 

• mit einer höheren Belastung von sensiblen Bereichen 
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verbunden. Durch die Nutzung eImger weniger, besonders gut geeigneter Standorte im 
Raum Krems können Schutzbereiche und Wohnbereiche von Beeinträchtigungen - nicht nur 
der Luft - bewahrt werden. 

4.2 Schutzgut Boden und Wasser 

Die schonende Verwendung der natürlichen Ressourcen ist ein generelles Leitziel der 
Raumordnung. Für gewerbliche Betriebsgrundstücke ist jedoch ein hoher Bodenverbrauch 
und ein hoher Versiegelungsgrad typisch (große Produktionshallen, meist versiegelte Lager
und Parkflächen). 

Bodenverbrauch • Vergleich des bestehenden Bodenverbrauchs in den Landschaftsräumen 
Krems Nord und Gedersdorf 

Einschränkung des Standortvergleichs auf 2 Standorte: 

Da lediglich die Standorte A Furth / Mautern und B Krems südlich S5 von ihrer Fläche mit 
dem zu bewertenden Standort Gedersdorf vergleichbar sind und der Standort A aufgrund 
des Fehlens des notwendigen Straßenanschlusses derzeit nicht genutzt werden kann, wird 
der Standort E Gedersdorf in weiterer Folge nur noch mit dem Standort B Krems südlich 
S5 verglichen. 

Ein regionaler Vergleich des Bodenverbrauchs zeigt, dass der bestehende Bodenverbrauch 
im Landschaftsraum Gedersdorf im Vergleich zum Landschaftsraum Krems gering ist. Das 
nördlich der Donau liegende Gemeindegebiet von Krems wird zu 20% als Bauland genutzt 
bzw. ist als Bauland gewidmet (ca. 792ha). In Gedersdorf werden lediglich 7% des 
Landschaftsraumes als Bauland genutzt bzw. sind als solches gewidmet (124ha). 

Unter der Prämisse, dass der zusätzliche Verbrauch von Boden in Gebieten mit geringerem 
bestehendem Bodenverbrauch weniger problematisch ist, ist der Standort Gedersdorf dem 
Standort Krems in Bezug auf das Kriterium „Bodenverbrauch" vorzuziehen. 
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Tabelle 3: Vergleich des Bodenverbrauchs im Landschaftsraum Krems-Nord und im 

Landschaftsraum Gedersdorf 

Legende 

III Baulandumhüllende 

-'l\l!ld 
LJ Gemeindegrenze 
c::JAnalyseraum 
Quelle: NÖGIS, 2005 

4 Kilometer 

Quelle: im-plan-tat I Reinberg und Partner, eigene Darstellung, 2008. 

Einschränkung des Vergleichs auf Systemalternativen: 

16 

Basierend auf die Bewertung des Bodenverbrauchs kann auch der Standort B Krems aus 

der weiteren Bewertung ausgeschlossen werden. Der folgende Vergleich bezieht sich daher 

nicht auf Standortalternativen, sondern auf Systemalternativen. 

Versiegelung und Oberflächenabfluss: 

Unter der Annahme, dass der zukünftige Versiegelungsgrad des Betriebsgebietes in etwa 

jenem des im Anschluss bereits bestehenden Betriebsgebietes entsprechen wird, kann von 

einem Versiegelungsgrad von über 70% ausgegangen werden. 

Aufgrund dieses zu erwartenden Versiegelungsgrades wird die Thematik Oberflächenabfluss 

näher betrachtet und mögliche Alternativen zum Umgang mit Oberflächenwässern werden 

verglichen. 

Die Zielsetzung die dem Vergleich zugrunde liegt lautet: Die Ableitung der Regenabflüsse 

bebauter Gebiete sollte aus ökologischer Sicht möglichst an den Wasserhaushalt natürlicher 

Flächen angeglichen werden. 

Für die vier oben dargestellten Varianten wurde die Umsetzbarkeit geprüft und positiven und 

negativen Effekte erörtert und verglichen. Dem Vergleich dieser Varianten liegen folgende 

relevanten Gegebenheiten und Vorgaben zugrunde: 

1 1 
g p g 1 1 

) . 

0 1 2 

) 
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Tabelle 4: Relevante Gegebenheiten und Vorgaben 

Relevante Gegebenheiten und Vorgaben Beschreibung Quelle 
.fuy(ldwasse~urabstand: < 2m bzw. 2-4m hito:/lwww.noel.av.at/bilder/d18/k11 hw100 fä dhmJoa 
lb!lev,rnte Schutzvorqaben: Grundwasserschonaebiel Reoionales Raumoriinunascroaramm NÖ Mitte 
Flächentypen im zukünftigen Betriebsgebiet nach Art und Vnterschiedliche Nulzuna der Flächen erwart_bar: ~i,1ene Annahme 
Nutzung der Fhiche: Flächentyp 1: D~chflächen ohne Hintergrundbelastung durch verkehrs- und Amt der Vorarlberger Landesregierung. Abt. 

produktionsbedingte Emissionen, normal verschmutzt, mit üblichen Antsilen an Wasserwirtschait: Oberflächenentwässerung • Leitfaden 
unbeschichteten Metallen aus Kupfer, Zink und Blei (<5-10% der zum Umgang mit Niederschlagswässern aus Gewerbe- , 

. --- -- . - Gesamtdachfläche) Industrie- und Verkehrsflachen. 
Flächentyp 2: Betriebliche Lagerllächen mit unbeoenklichen, nicht Wasser 
gefährdenden Lagerungen; wenig befahrene Straßen und Parkplätze für PKW 
ohne häufigen Fahrzsugwechsel mit einem durchschnittlichen 

·-. - Verkehrsaufkommen (DTV) bis 500 Kfz/24h 
Flächentyp 3: Dachflachen mit hoher Hintergrundbelastung durch verkehrs- und 
produktionsbedingte Emissionen, Park- und Stellflächen für LKW, durch die eine 
wesentliche Verschmutzung des Niederschlagswassers durch Emissionen aus 
den Fahrzeugen (z.B. Vsrlust •on Treib- und Schmierstoffen) ausgeschlossen 
werdan kann 
Flächentyp 4: Betriehliche Lager- und Verkehrsflächen mit erhöhter 
Verschmutzuna z.B. durch Maniculationen, Ladeautverluste 
Flächentyp 5: Park- und Stellplätze für LKW mit häufigem Fahrieugwechsel, 
durch die eins wassntliche Verschmutzung des Niederschl.gswassers durch 
Emissionen aus den Fahrzeugen bzw. durch Ladegutvertus1 oder Manipulation 
nicht mit hoher Wahrscheinlicheit aus~eschlossen werden kann 

~_essunusreaen: 5-iähriiches Renenereianis 
Starkregenereignis (Tagesniederschlagssumme des 120- 150mm ZENTRUM FUR NATURGEFAHREN UND 
Hochwasserereignisses 2002, 06.08.02 ?Uhr - 08.08.02 7 Uhr): RISIKOMANAGEMENT: PLATTFORM HOCHWASSER 

Ereignisdokumentation Hochwasser August 2002. Wisn. 
2003. /8. 2.41 

Boden; 
westlicher Bereich der ggst. Fläche: A 1 p lehmiger Schluff oder sandiger Schluff /lJ. AC lshmiger Schluf; Horizonte: elekt1onische Bodankarte: 

A 1 p(30); /J.J.(80): AC(100); Wassetverhältn:sse · mäßig trocken; mäßige http://gis.lebensminislerium.at/sbod 
_ 1Speicherkra1t, mäg_j_ge D~rchlässig~~ 

östlicher Bereich der ggsl. Fläche und Fläche nördlich der S5: A1 p A2 lehmiger Sand; Horizonts: A1 p(20): A2(100); Wssservsrhältnisse: elektronische Bodankarts: 
,trocken; oerin~e S0e1cherluaft hohe Durchlässicikei1 htto://cis. leb ensministerium. at/eb od 

Relevanta Rech~un.dlaqen: 1Wasserrechtsgesetz 1959 BGB! Nr. 215/1959 
•-••M--M-

•• ••• ---••••••-~• •~u~~~ ~ -~-•-- NN~ •• ~-••• 
IAllgemeine Abwasse~missionsvemrdnung ~V) BGBI Nr. 186/1996 

···-···- .. , ... , ... , .. ,,..,, ..... .. L.6b.~~sseremissionsverordnU'l9 für kommunales Abwasser, BGBI. Nr. 210/1995 - -Gruncl'wasse1schutzverordnun9 BGBI II Nr. 398/2000 -NO Biluordnung 

·- .. - . - - NÖ Bautechnikverordnung -- - .. •---•-M• ---
G0werbeordnuno 

Quelle: im-plan-tat I Reinberg und Partner, eigene Zusammenstellung, 2008. 
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In der folgenden Tabelle werden die Varianten a - d in Bezug auf die wesentlichen Bewertungskriterien verglichen. 
+ steht für erfüllt bzw. positiver Beitrag, - steht für nicht erfüllt bzw. negativer Beitrag. 

Tabelle 5: Vergleich der Varianten a - d 

Bewertungskriterium Variante a Variante b Variante e Variante d 
Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben nur für bes1immte Flächentypen 

(abhängig von zu erwartender + + + 
Verunreiniaunal 

auf Bemessung:miederschlag llimensionierhc1r - + + + 
dem Siiand der Technik entsprechend - + + _+ 
mit geringem Grundw:a~rflurabstand vereinbar + + +J- +!-
Zielerreichung: Ableitung der Regenabflüssse bebauter 
Gebiete möglichst an den Wasserhaushalt natürlicher + + . . 
Flächen anqleichen 
Investitionskosten insb. öffentliche Mittel + + - . 
Leitun!fSliingen und damit verbundene Aufwände + + - -l(z.B Queruno von Straßenl 
Flexibilität - Dimension und Technik an 
Anforderungen des Betriebes 11npassb:ar (z.B. - + - -
Flächentvoen, Vsrkahrsftaauenz, versieqelte Fläche etc.) 
Beitriig zum Kleinklima und Zllf Gestaltung des 

+ + . -Betrie""-'ebietes ...-.. 
Verbrauch hochwertiger BB-Flächen für Retention + { - ) + + 
AnzuwenciendeTeehnlk Flächenversickerung über seitliche Versickerungsb'1!e!<en und Regentitterbecken Filterbecken mit besonderer 

Grün~ächen, durchlässig befestigte Muldenversickerung, Humusfilter, Ausstattung, spezielle Vorreinigung 
Obertlächen ev. Versickenungsschächte für nicht aufgrund des Sireusalzes notwer.dig 

~erschmutzte Dachwässer 

Zllliammenf11SSung und Ergänzungen: Aufgrund abzuleitender Bemessung und Teci1nik an Batriab den tatsächlichen Bedürfn:ssen Abhängigkeit vom t~tsiichlichen 
Rsganmange und gesetzlichen individuell anpassbar, über an9spassts Dimensionierung und Ausbau der S5, ev. 
Vorgaben nur für Tsilfüichen (z.B. Gewerbebehörde und bestehende Technikwahl nicht möglich Überbnlckungsmaßnahmen bis zur 
öff Erschließungsslraßen) gssErtzliche Vorgaben gut (Überdimensionierung / F artigstellung des S5-
umsetzbar. regulierbar, Modell im bestehenden Unterdimensionierung): Retentionsbe ckens notwendig; 

Betriebsgebiet bewährt, Betriebs Allhängigkeit von den Flächentypen hoher Koordinationsaufwand mit 
können durch Zusatzmaßnahmen (vgl. Tab. 5) und dam Ausmaß der Planungsverantwortlichen der S5: 
(z.B. DachbagrüntJng) die versiegelten Fläche, Nicht- Nuti:ung hochwertiger, 
abzuleitende Regenwassermenge Vorharsehbarkei1 diaser kostenintensiver Filtertechnik für 
und damit die notwendi~e ausschlaggebenden großteils unverschmutzte 
Retenfonsiläche reduzieren: Planungskomponenten; zeitweise Abwässer; Umsetzbarkeit der 
Regenwasser im Betrieb nutzbar Bildung sinsr großen Wassertläche Variante sehr unre~listisch 
(i .B. Klosp0lung) > Algen-, Geruchsbildung. 

MGck~nornhlematik 

Quelle: IM-PLAN-TAT I REINBERG UND PARTNER, eigene Zusammenstellung; Ergänzungen von Herrn DI Klaus WAGNER, NÖ Gebietsbauamt Krems, 2008. 
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Anmerkung: Der Schutz des Grundwassers vor schädlichen Einträgen und die 
Kontrollierbarkeit durch fachkundige Stellen ist bei allen rechtlich möglichen Varianten (= 
Variante b - d) in gleicher Weise gegeben und wurden deshalb nicht in die Bewertung 
eingebunden. 

Basierend auf die vergleichende Bewertung der vier Varianten (vgl. Tabelle 5, insb. Spalte 
„Zusammenfassung") kann die Variante b - ,,kleine Retentionsflächen innerhalb des 
Betriebsgebietes - Standort und Ausgestaltung flexibel, an Betrieb angepasst" - empfohlen 
werden. Die durch die Betriebe umzusetzenden Retentionsmaßnahmen werden im 
gewerbebehördlichen Verfahren definiert. Die Widmung einer Fläche als Gfrei zur Sicherung 
als Retentionsfläche im Flächenwidmungsplan ist nicht notwendig und sinnvoll, da das 
notwendige Ausmaß und der Standort der Retentionsmaßnahmen in diesem 
Planungsstadium noch nicht definierbar sind und sich die gängige Abwicklung im Zuge des 
gewerbebehördlichen Verfahrens bewährt hat. 

4.2.1 Bewertung des Planungsnullfalls hinsichtlich der 

Beeinträchtigung der Schutzgüter Boden und Wasser 

Durch die Konzentration der Betriebsansiedlung an wenigen zentralen Standorten kann im 
Vergleich zu vielen dezentralen Standorten von einer sehr effizienten Nutzung der 
Ressource Boden gesprochen werden. Auch die zu versiegelnde Fläche für Gemeinanlagen 
kann im Vergleich zu einer dezentralen Ansiedelung verringert werden. 

Im Planungsnullfall würde die Fläche weiter intensiv landwirtschaftlich genutzt, wodurch ein 
gewisses Risiko für das Grundwasser besteht. 

4 .3 Schutzgut menschliche Gesundheit und Sachwerte -
Hochwasser 

Die von der BB-Umwidmung betroffenen Fläche liegt im aktuellen HQ100-
Überflutungsbereich. Die Fläche ist jedoch zukünftig nicht für den Abfluss des Hochwassers 

vorgesehen, sondern wird bis etwa 20156 durch einen Damm geschützt. 

Es wurde im Rahmen eines hydrotechnischen Gutachtens der Firma werner consult geprüft, 
in welchem Ausmaß das Geländeniveau der Fläche verändert werden muss bzw. kann, 
damit diese Flächen bei 100-jährlichen Hochwasserereignissen mit dem bestehenden 
Hochwasserschutz (vor Umsetzung des Dammes) nicht überflutet werden. Die 

Berechnungen haben eine notwendige Anhebung von maximal 1,3m ergeben 7. 

4 .3. 1 Bewertung des Planungsnullfalls hinsichtlich der 

6 Mündliche Auskunft: M. Nessl, Gemeinde Gedersdorf, Mai 2008. 

7 Vgl. WERNER CONSUL T, 2008, S. 9 
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Beeinträchtigung des Schutzgutes menschliche Gesundheit und 

Sachwerte - Hochwasser 

Da die ggst. Fläche eine zu poldernde Fläche darstellt (Fertigstellung des Dammes 
voraussichtlich bis 2010) und nicht als Fläche für den Hochwasserabfluss benötigt wird, 
bringt im Falle eines Hochwasserereignisses die Nichtumsetzung des Plans keine Vorteile 
für die Schutzgüter „menschliche Gesundheit und Sachwerte". 

4.4 Schutzgut Erbe, Denkmal 

Die Erweiterung des Betriebsgebietes betrifft Grundstücke, die basierend auf 
Luftbildaufnahmen durch das Bundesdenkmalamt (BOA) als „vermutete archäologische 
Fundstellen" in die Fundstellendatenbank aufgenommen wurden. Ein Gespräch zwischen 
der Gemeinde und dem BDA zur Klärung der weiteren Vorgehensweise hat bereits 
stattgefunden (Protokoll sh. Anhang). 

Nach Auskünften des BOA ist bei einem geplanten Bauvorhaben auf einer als 
Bodendenkmal geführten Fläche mit dem Bundesdenkmalamt ein Termin für eine 
Bodenbefundung zu vereinbaren. vorbereitend darauf muss die Humusschicht im gesamten 
Bereich abgeschoben werden. Durch die Bodenbefundung kann geklärt werden, ob sich auf 
der Fläche tatsächlich zu schützende Funde befinden. 

4.4.1 Bewertung des Planungsnullfalls hinsichtlich der 
Beeinträchtigung des Schutzgutes Erbe, Denkmal 

Durch die gesetzlich geregelte Einbindung des BOA kann das Schutzgut „kulturelles Erbe" 
als gesichert angesehen werden. Würde der ggst. Plan nicht umgesetzt, so würden keine 
Grabungen durchgeführt werden. Das tatsächliche Vorhandensein von archäologischen 
Funden und Stätten wäre weiterhin fraglich und die Aufbereitung der Fundstelle wäre 
unwahrscheinlich. 

4.5 Weitere Schutzgüter 

Für alle weiteren Schutzgüter wurde im Screening festgehalten, dass durch den Plan keine 
erheblichen bzw. sogar positive Auswirkungen zu erwarten sind. In der nachfolgenden 
Tabelle werden die dieser Einschätzung zugrunde liegenden Argumente dargelegt. 

Tabelle 6: Auswirkungen des Plans auf die weiteren Schutzgüter 

SCHUTZGUT AUSWIRKUNG DES PLANS 

KLIMA 

- Durchlüftung Der umzuwidmende Bereich liegt in einer ebenen Fläche und ist 



) 

) 

•• 

OROP 

NATUR,LANDSCHAFT 

- Beunruhigung 

- Zerstörung 

- Zerschneidung 

- Wald 

- Erholung 

MENSCHLICHE 
GESUNDHEIT UND 
SACHWERTE 

- Lärm 

GEMEINDE GEDERSDORF 
Änderung des Örtlichen - 21 -

Raumordnungsprogrammes 

aufgrund der Lage der Gemeinde am Ostrand des Donautals gut 
durchlüftet. Durch die Bebauung der Fläche kann die Durchlüftung 
nicht beeinträchtigt werden. 

Da die Erweiterungsfläche direkt an das bestehende 

Betriebsgebiet und an die S5 anschließt, werden sensible 

Tierarten durch Beleuchtung, Bewegungen und Lärmemissionen 

nicht zusätzlich erheblich beunruhigt. 

Die Auswirkungen auf sensible Tierarten wie etwa auf die im von 
der Änderung 1 etwa 400 m und der Änderung 2 225m entfernten 
Natura-2000 Gebiet ausgewiesenen Schmetterlinge werden 
aufgrund der Entfernung nicht als erheblich bewertet. 

Die Zerstörung der Natur ist gering, da die Fläche derzeit intensiv 

landwirtschaftlich genutzt wird. 

Die Fläche liegt benachbart zur Trasse der Schnellstraße S5, 

wodurch die Landschaft in diesem Bereich bereits zerschnitten 
wurde. Weiters grenzt die Fläche unmittelbar an das bestehende 
Betriebsgebiet an, daher sind durch diese Umwidmung keine 
weiteren erheblichen negativen Auswirkungen bzw. Verstärkung 
der Zerschneidung zu erwarten. 

Die Entfernung zur nächsten Waldfläche beträgt von der 
Änderung 1 etwa 250 Meter und von der Änderung 2 etwa 60m. 
Dieser sehr kleinen Waldfläche wurde die Leitfunktion 
„Wohlfahrtsfunktion" zugewiesen. Zusätzliche erhebliche 
Auswirkungen auf diese Flächen sind nicht zu erwarten, da bereits 
durch die stark frequentierte S5 negative Beeinträchtigungen 

gegeben sind. 

Aufgrund der unmittelbar angrenzenden Schnellstraße und der 

Immissionen durch den Straßenverkehr (Lärm, Luftschadstoffe) 

wird der Bereich nicht für Erholungszwecke genutzt. 

Erholungsgebiete 
unbeeinträchtigt. 

innerhalb der Gemeinde bleiben 

Vom nächstgelegenen Siedlungsgebiet Stratzdorf ist die ggst. 

Fläche ca. 220 m entfernt, dazwischen liegt die S5. 

Südlich des Betriebsgebietes befinden sich in einer Entfernung 

von 700 bzw. über 800m die Ortschaften Theiss und 

Schlickendorf. 

In Abhängigkeit von der Art und Anzahl der Betriebe, die sich 
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künftig auf dem erweiterten Betriebsgebiet ansiedeln werden, 
können weitere Lärmquellen entstehen. Dieser zusätzliche Lärm 
wird mit dem bestehenden lärm der $5 und des bestehenden 
Betriebsgebiets gebündelt. Dadurch werden die Siedlungsgebiete 
nicht weiter beeinträchtigt. 

- Erschütterungen In Relation zu den Erschütterungen, die bereits durch das 
motorisierte Verkehrsaufkommen auf der S5 gegeben sind, 

werden keine erheblichen Auswirkungen zu erwarten sein. 

- Geruch Verglichen zu den Luftschadstoffen, die vom motorisierten 

Verkehr auf der S5 emittiert werden, werden keine erheblichen 
Auswirkungen zu erwarten sein. 

- Unfallgefahren Das Betriebsgebiet wird - anders als in der Vergangenheit - im 

Bereich der Landesstraßenbrücke L7073 über die S5 direkt an die 

Umfahrungsstraße Theiss angeschlossen werden. 

Die innere Erschließung des Betriebsgebietes wird entsprechend 
des zu erwartenden Verkehrsaufkommens dimensioniert. 

KULTUR, ÄSTHETIK 

- Ortsbild Das Betriebsgebiet liegt 220 Meter von Stratzdorf und 700 Meter 
von Theiss entfernt, schutzwürdige Sichtachsen bestehen in dem 
Bereich keine, wodurch keine erheblichen Auswirkungen auf das 
Ortsbild zu erwarten sind. 

- Landschaftsbild In der Gemeinde befinden sich weder Landschaftsschutzgebiete 

noch Naturdenkmäler. 

Die Erweiterung des Betriebsgebietes führt nur zu 

eingeschränkten Auswirkungen auf das Landschaftsbild, da 
bereits bauliche Dominanten wie das Kraftwerk Theiß, die 
Hochspannungsmasten und -leitungen, die bestehenden 
Betriebsstätten im Betriebsgebiet und die $5 das Landschaftsbild 
in diesem Bereich beeinflussen und prägen. Durch die 
Erweiterung des Betriebsgebietes werden die gewerblichen 
Betriebsstätten innerhalb des Gemeindegebietes (entsprechend 
der besonderen Leitziele der örtlichen Raumplanung) konzentriert. 

WASSER 

- Stoffeintrag Aufgrund der bisherigen intensiven landwirtschaftlichen Nutzung 
der betroffenen Fläche wird durch die Nutzungsänderung der 
Stoffeintrag in Wasser und Boden reduziert werden. 

- Erschöpfung Wasserressourcen werden durch die Widmungsänderung nicht 

beeinflusst. 

Quelle: IM-PLAN-TAT I REINBERG UND PARTNER, eigene Zusammenstellung, 2008. 
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5 Zusammenfassung 

Der Standort E Gedersdorf ist für eine Betriebsflächenwidmung aufgrund der 
abzuwehrenden Hochwassergefahr, der Lage im Feinstaubsanierungsgebiet und der 
Notwendigkeit der Sicherung etwaiger archäologischer Funde kein idealtypischer Standort. 

Basierend auf die multikriterielle Flächenbewertung gehört der Standort jedoch aus 
raumplanerischer Sicht zu den sechs in der Region für eine betriebliche Nutzung am 
geeignetsten erscheinenden Standorten. Der Vergleich mit den anderen fünf Standorten im 
Zuge der Strategischen Umweltprüfung hat ergeben, dass 

- dem Standort A Furth/Mautern für die Nutzung noch eine wesentliche Voraussetzung fehlt 
(Anschluss an das höherrangige Straßennetz) und dieser in einem aus Sicht des 
Landschaftsschutzes sensiblen Bereich liegt (vgl. Tabelle 2, Landschaftsschutzgebiet), 

- der Standort 8 Krems - südlich der S5 aufgrund des hohen Bodenverbrauchs im 
Landschaftsraum Krems im Vergleich zum Standort Gedersdorf schlechter zu bewerten 
ist, 

- der Standort D Rohrendorf - in Bezug auf das Schutzgut Luft keine Vorteile bietet und 
aufgrund der geringen Fläche nicht als Alternative herangezogen werden kann, 

- die Standorte F Zeiselberg und G Umfahrung Kammern zwar außerhalb des 
Feinstaubsanierungsgebietes liegen, jedoch auch für die hier angedachte Nutzung zu 
kleinflächig sind. 

Von den sechs in der Region Raum Krems für eine regionale Betriebsflächenkooperation am 
geeignetsten bewerteten Standorte ist der Standort Gedersdorf zum heutigen Zeitpunkt 
hinsichtlich der zu erwartenden Umweltauswirkungen die beste Wahl. 

6 Quellenverzeichnis 

AMT DER NÖ LANDESREGIERUNG, ABT. RAUMORDNUNG UND REGIONALPOLITIK: 
Leitfaden zur strategischen Umweltprüfung in der örtlichen Raumordnung Niederösterreichs. 
St. Pölten, 2005. 

ARGE „REINBERG UND PARTNER OEG / ÖAR REGIONALBERATUNG GMBH: 
Kleinregionales Rahmenkonzept für eine Stadt-Umlandkooperation mit wirtschaftlichem 
Fokus im 'Raum Krems'". Krems, 2005. 

WERNER CONSUL T: Hydrotechnisches Gutachten Umwidmungen Stratzdorf und Brunn im 
Felde. Wien, 2008. 

Gesetze und Verordnungen: 

NÖ Sanierungsgebiets- und Maßnahmenverordnung Feinstaub (PM 10) (8103/1-0 
Stammverordnung 97/06 2006-11-27) 
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HYDROTECHNISCHES GUTACHTEN 

UMWIDMUNG STRATZDORF UND BRUNN IM FELDE 

1 Unterlagen 

1.1 Veranlassung 

Die Gemeinde Gedersdorf beabsichtigt die Umwidmung zweier Flächen von Grünland in 
Bauland Wohngebiet bzw. in Bauland Betriebsgebiet. Lt. der aktuellen Ausweisung der 
Anschlaglinien für HQ100 befinden sich beide Flächen innerhalb der Überflutungsfläche. 

Nach dem NÖRG sind nur jene Flächen für eine Umwidmung geeignet (abgesehen von 
Ausnahmen in Kerngebieten), die bei 100-jährlichen Ereignissen hochwassersicher sind. 
Seitens der Gemeinde Gedersdorf, vertreten durch das Planungsbüro „im.plan.tat", erging 
daher die Anfrage, ob und mit welchem Umfang die entsprechende Hochwassersicherheit 
hergestellt werden kann. 

1.2 Auftraggeber 

Gemeinde Gedersdorf, Obere Hauptstraße 1, 3494 Theiß 

vertreten durch 

Büro „im.plan.tat", Reinberg und Partner, Hafnerp!atz 9, 3500 Krems 

1.3 Ort 

• Umwidmung der Parzelle 157 der KG Brunn im Felde in Bauland Wohngebiet. die 
Parzellen befindet sich nördlich des Ortskernes von Brunn im Felde. 

• Umwidmung der Parzellen 1121/2, 1123, 1124, 1125/2, 1127/2, 1128/2, 1129/2, 1130, 

1131/2, 1132/2, 1135, 1136 und teilweise der Parzellen 1120, 1120/2 und 1134 der 
KG Stratzdorf in Bauland Betriebsgebiet, die Fläche befindet sich südlich der S5 und 
östlich des bestehenden Betriebsgebietes 
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1.4 Zeitpunkt der Bearbeitung 

Februar 2008-02-05 

1.5 Grundlagen 

• Hydrographisches Jahrbuch 1996 

• Kennzeichnende Wasserstände Donau (KWD), Wasserstraßendirektion, 2003 

• Hochwasserganglinien am Kamp 1997-2002, Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung 
Hydrologie-WAS 

) • Charakteristische Hochwasserkennwerte am Kamp, Schreiben des Amtes der NÖ 

Landesregierung, Abteilung Hydrologie - WAS vom 24.02.2003 

) 

• Österreichische Karte, Maßstab 1 :50.000 

• Orthofoto 
Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen 

• Katasterpläne 
Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Abt.RU2 

• Terrestrische Vermessung, durchgeführt im November 2002 bis April 2003, ZT Büro 
Zaiser 

• Geländeaufnahme mittels Laserscanbefliegung, durchgeführt im Frühjahr 2003, Büro 
Schmid, lngenieurkonsulent für Vermessungswesen 

• Hochwasserschutz Machbarkeitsstudie KAMP, Dobrasperre bis Mündung, erstellt von 

der ARGE Kamp (Spindelberger, Zaiser, WERNER CONSUL T), 2004 

2 Befund 

Die beiden gegenständlichen Flächen befinden sich im rechten Vorland des Kamp. Der 
Kamp besitzt in diesem Abschnitt ein Deichsystem, das dem Hochwasserschutz der 

Ortschaften dient. Dieses Deichsystem stammt teilweise aus dem vorvorigen Jahrhundert 
und entspricht nicht mehr dem Stand der Technik. 

Beim Hochwasserereignis 2002 wurde der Deich teilweise überströmt und es bildeten sich 
Deichbrüche. Auf Grund der Geländeverhältnisse kam es zu großflächigen Überflutungen, 
wovon auch die beiden Umwidmungsflächen betroffen waren. 
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3 Gutachten 

3.1 Hydraulische Berechnungen 

Für die Beurteilung der Hochwassergefährdung wird die im Zuge der Machbarkeitsstudie 

Hochwasserschutz KAMP, Dobrasperre bis Mündung durchgeführte Abflusssimulation 
herangezogen. 

Die Abflusssimulation basiert auf einem dreidimensionalen Geländemodell. Die 
zweidimensionale hydrodynamische Berechnung wurde mit dem Programm Hydro_AS-20, 
Version 1.23, Dr.-lng. Marinko Nujic, 2001 durchgeführt. In diesem Programm werden die 
2D-tiefengemittelten Strömungsgleichungen (Flachwassergleichungen) durch räumliche 

Diskretisierung nach der Finite-Volumen-Methode numerisch gelöst. Das Modell wurde 
anhand des Hochwasserereignisses 1996 kalibriert. Die Berechnung erfolgte instationär 
mittels repräsentativen Hochwasserwellen. Als Ergebnis liefert die Abflussmodellierung die 
Überflutungsflächen sowie die Strömungsgeschwindigkeiten und die Einstautiefen in einem 

Raster von 25x25 m. 

Die in der Abflusssimulation verwendeten charakteristischen Hochwasserkenndaten 

wurden seitens des Amtes der NÖ Landesregierung, Abteilung WA5 bekanntgegeben und 
stellen sich für den gegenständlichen Kampabschnitt folgendermaßen dar: 

= 246 m3/s 
= 360 m3/s 

= 550 m3/s 

Das Ergebnis der hydraulischen Berechnung ist im folgenden Planausschnitt im Überblick 
dargestellt. Die beiden geplanten Umwidmungsflächen sind orange angelegt, die 
Überflutungsfläche für HQ30 dunkelblau und die Überflutungsfläche für HQ100 hellblau. Die 

grünen Linien symbolisieren den Verlauf des bestehenden Deichsystems. 
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Abb. 1: Lage der beiden Flächen im Gemeindegebiet Gedersdorf mit den 

Überflutungsflächen HQ30 und HO100-
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In den folgenden beiden Plandarstellungen sind die Überflutungsflächen für H030 und 

HQ100 sowie die Geländehöhe, die maximale Wasserspiegellage bei H0100 jeweils in Meter 
über Adria und die maximale Wassertiefe jeweils in Meter dargestellt. 

Abb. 2: Ergebnis der Wasserpiegellageberechnung HQ100 im Bereich der 

Umwidmungsfläche in der KG Brunn am Felde (Gelände, WSP, Wassertiefe) 
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Abb. 3: Ergebnis der Wasserspiegellageberechnung HQ100 im Bereich der 

Umwidmungsfläche in der KG Stratzdorf (Gelände, WSP, Wassertiefe) 
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3.2 Beurteilung 

Die Umwidmungsfläche in Brunn im Felde liegt nördlich vom Ortskern. Die 
Geländehöhen in diesem Bereich liegen zwischen 195,00 und 195,40 m ü.A. und damit im 
Mittel bei 195,20 m ü.A. 

Bei einem HQ100 werden die bestehenden rechtsufrigen Deiche teilweise überströmt und 

das Gelände westlich des Kamp großflächig geflutet. Davon betroffen ist auch der 
Ortsbereich von Brunn im Felde mit dem zu betrachtenden Grundstück. Lt. den 
vorliegenden Berechnungen stellt sich im Bereich des Umwidmungsgrundstückes ein 

) Wasserspiegel von 195,50 m ü.A. ein. Das Grundstück ist als zwischen 10 und 50 cm 
eingestaut, im Mittel 30 cm. 

Die Umwidmungsfläche liegt außerhalb der HQ30-Anschlaglinie. Auch bei einem H030 wird 

über die bestehenden Deiche Wasser abgeworfen, auf Grund der Geländeverhältnisse 
bleibt aber der größere Teil von Brunn im Felde hochwasserfrei. Zu Grunde gelegt ist, dass 
die Standfestigkeit der Deiche während des Hochwassers erhalten bleibt. 

Die Umwidmungsfläche in der KG Stratzdorf wird von Norden her geflutet. Das bei 
HQ100 im Norden über die Deiche abgeworfene Wasser gelangt zur S5 und überströmt 
diese an mehreren Stellen, so auch im gegenständlichen Bereich. 

Das Niveau der gegenständlichen Fläche fällt derzeit von ca. 195,20 m ü.A. im Norden auf 
ca. 193,00 m ü.A. im Süden. Der Großteil der Fläche ist bei HQ100 überflutet, ca. 10 % der 
Fläche bleibt hochwasserfrei. Der maximalen Wasserspiegel wurde mit 195, 17 m ü.A. 

unmittelbar nach der Überströmung der SS errechnet und fällt ab auf ca. 193,00 m ü.A. am 
• ) südlichen Rand. Die Wassertiefen variieren zwischen O und ca. 80 cm im Süden. 

Die Umwidmungsfläche Stratzdorf liegt bei einem HQ30 außerhalb der Flutungsf!äche ist 
daher nicht von Hochwasser betroffen. 

3.3 Schlussfolgerung 

Sowohl die Umwidmungsfläche in Brunn im Felde als auch jene in Stratzdorf liegen im 
HQ100-Flutungsbereich. Um die Fläche hochwassersicher zu machen, ist das Gelände 
jeweils auf das Niveau des HQ100-Wasserspiegels zuzüglich eines Freibordes anzuheben. 

Der Freibord deckt den Windstau, den Wellenauflauf und einen Sicherheitszuschlag ab. 
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GEMEINDE GEDERSDORF 
3494 Theiß, Obere Hauptstraße 1 

AKTENVERMERK 

Erstellt am 20. März 2008 

Erstellt von Martin NESSL 

Betreff 
Bodendenkmäler in der Gemeinde 
Besprechung mit Bundesdenkmalamt (BOA) 

Besprechung BGM mit HR Dr. Christa Farka (BOA, Abt. Bodendenkmale) am 

14.3.2008, 9:00 Uhr in Wien: 

Ergebnis: 

1. Bei den in der Fundstellendatenbank des BOA angeführten Bodendenkmäler in der 

Gemeinde Gedersdorf handelt es sich im Wesentlichen um vermutete Fundstellen 

aus Luftbildaufnahmen. 

2. Bei einem geplanten Bauvorhaben auf einem betroffenen Grundstück ist daher mit 

dem BDA ein Termin für eine Bodenbefundung zu vereinbaren. Ein solcher Termin 

ist in der Regel ca. 3 -4 Wochen nach Kontaktaufnahme zu erhalten. 

3. Vor Beginn der Bodenbefundung muss die Humusschichte im gesamten betroffenen 

Bereich abgeschoben werden. 

4. Für die Durchführung der Bodenbefundung sind ca. 4 Wochen zu veranschlagen. 

Danach können die geplanten Bauarbeiten durchgeführt werden. 
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